
 

 
 

Spezielle Tätigkeitsmerkmale des Allgemeinen Teils – Vorsteherinnen und Vorsteher von Kanzleien 

(Teil B Abschnitt XXXI der Anlage 1 zum TVöD – Entgeltordnung [VKA]) 
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

5 
VII / 6. 
(TO.A) 

VII ohne 
Aufstieg 

EG 5 /  
EG 5 

 
Vorsteher von Kanzleien.  
 
(Als solche gelten nur Angestellte, die einer Kanzlei mit min-
destens fünf Kanzleikräften vorstehen.) 
 

Vorsteherinnen und Vorsteher von Kanzleien. 

6 
VIb / 1. 
(TV ´60) 

VIb ohne 
Aufstieg 

EG 6 /  
EG 6 

 
Vorsteher von Kanzleien mit mindestens 15 Kanzleikräften.  
 

 
Vorsteherinnen und Vorsteher von Kanzleien mit mindestens 15 
Kanzleikräften. 
 

8 
Vc / 1. 

(TV ´60) 
Vc ohne 
Aufstieg 

EG 8 /  
EG 8 

 
Vorsteher von Kanzleien mit mindestens 25 Kanzleikräften.  
 

 
1. Vorsteherinnen und Vorsteher von Kanzleien mit mindes-

tens 25 Kanzleikräften.  
 

8 
Vc / 2. 

(TV ´60) 
Vc ohne 
Aufstieg 

EG 8 /  
EG 8 

 
Ständige Vertreter von Vorstehern von Kanzleien mit mindes-
tens 60 Kanzleikräften. 
 

 
2. Ständige Vertreterinnen und Vertreter von Vorsteherinnen  

oder Vorstehern von Kanzleien mit mindestens 60 Kanzlei-
kräften. 

 

9a 
Vb / 1. 

(TV ´60) 
Vb ohne 
Aufstieg 

 
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] 
 

Vorsteher von Kanzleien mit mindestens 40 Kanzleikräften.  
Vorsteherinnen und Vorsteher von Kanzleien mit mindestens 40 
Kanzleikräften. 

 


